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e) Inhalt  und Umfang der Dokumentierung hat den Er
fordernissen der Gefahrenabwehr zu entsprechen

Aus der Dokumentierung der Befragung muß ersicht l ich sein, daß 

das MfS die Befragung nach dem VP-Gesetz als Maßnahme zur Ab

wehr einer Gefahr und nicht als "Ersatzmaßnahme" zur Feststel

lung der individuel len straf recht l ichen Verantwort l ichkeit  

durchführte. Im Mit telpunkt der Dokumentierung der gefahren

abwehrenden Maßnahme Befragung muß demzufolge insbesondere der 

Umfang bzw. Grad der Beeinträcht igung (Gefährdung oder Störung) 

des angegri f fenen gesel lschaft l ichen Verhältnisses stehen, da 

deren Schutz die gefahrenabwehrenden oder schadensbeseit igen

den Maßnahmen zu dienen haben. In diesem Rahmen sind die ge

fahrenverursachenden (strafrecht l ich relevanten) Handlungen 

zu klären, 'Unter diesem Gesichtspunkt ist  es auch erforderl ich, 

die erarbeiteten Informationen zum Verschulden zu dokumentie

ren.

So kann die Antwort des Organisators oder Tei lnehmers einer 

Zusammenkunft  von mehreren Personen auf einer belebten Straße 

in einer Stadt auf die Frage, warum durch ihn bzw. durch sie 

an dieser Stel le die Ordnung und Sicherheit  gefährdet wurde, 

dokumentiert  werden, daß die an dieser Stel le verursachte 

Störung als Maßnahme durchgeführt  wurde, um dem Ersuchen nach 

Übersiedlung in die BRD Nachdruck zu verleihen.

Das VP-Gesetz enthält  keine Vorschri f ten über die Art  und 

Weise der Dokumentierung, so daß im Prinzip al le in der Un

tersuchungsarbeit  bekannten Formen der Dokumentierung aage.»........................... —■

wandt werden können. In der Regel erfolgt die Dokumentierung 

von Befragungen in Form von Befragungsprotokol len im Frage - 

Antwort -  St i l .  Neben dieser Form sind auch persönl iche Auf

zeichnungen von Ausführungen durch die befragte Person selbst 

und auch Vermerke des Untersuchungsführers mögl ich.

IVgl.  Anlage 4 dieser Arbeit
In dieser Anlage unterbrei ten die Autoren Vorschläge zur 
Gestal tung von Formblättern für derart ige Maßnahmen.


